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Hausordnung  
 

1. Allgemeine Bestimmungen  

• Diese Hausordnung gilt für alle Personen, die die Infrastruktur  nutzen oder sich darin 

aufhalten.  

• Betreiber  der Anlage : 1860 Sport AG, Hammermattenstrasse 11, 5600 Lenzburg 

(event@turnzentrum.ag  |+41 62 892 11 70) 

• Zweck: Gewährleistung eines sicheren, geordneten und respektvollen Betriebs.  

• Eltern und Zuschauer halten sich ausschliesslich im Zuschauerbereich auf.  

• Essen und Trinken  ist in der Turnhalle nicht  erlaubt.  Wasser darf in der T urnhalle getrunken 

werden.  

• Die Garderoben sind unbewacht; für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.  

• Kinderwagen, Fahrräder, Kickboards etc. sind im vorhergesehenen Bereich  abzustellen.  

• Tiere haben keinen Zutritt zur Infrastruktur.  

• Das gesamte Gebäude ist rauchfrei.  

 

2. Zutritt  

• Zutritt haben nur berechtigte Personen (Athlet:innen, Trainer:innen, Mitarbeitende, Eltern , 

Gäste).  

• Minderjährige dürfen die Anlage nur in Begleitung oder unter Aufsicht einer erwachsenen  

Person nutzen.  

 

3. Verhaltensregeln in der Turnhalle  

• Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.  Tragen von Schmuck oder Uhren wird nicht empfohlen.  

• Zutritt nur in sportgerechter Kleidung (keine Strassenkleider) und mit Geräteschuhen, barfuss 

oder in Socken.  Die Turnhalle  darf nicht mit normalen Hallenschuhen betreten werden.  

• Rücksichtnahme  auf alle Anwesenden  wird erwartet. 

• Geräte und Matten sind nach Gebrauch gemäss den Fotos an den Hallenstützen 

zurückzustellen.  

• Magnesiabehälter dürfen nicht verschoben werden.  

• Musikanlage darf benutzt werden,  wenn andere Nutzer:innen durch die Lautstärke nicht 

gestört werden.  

• Benutzung in alkoholisiertem oder berauschtem Zustand ist untersagt.  

• Abfälle sind in die vorgesehenen Behälter zu entsorgen.  Windeln sind zu Hause zu entsorgen.  

• Getränke und Esswaren dürfen keine in die Halle mitgenommen und verzehrt werden.   

• Keine Knöpfe in die Klettertaue machen.  

 

4. Sicherheit  

• Auf Trampolinen darf nur eine Person gleichzeitig springen.  

• Fluchtwege sind freizuhalten.  

• Schäden oder Defekte an Geräten sind unverzüglich der Betriebsleitung zu melden.  

• Erste-Hilfe -Material ist an den gekennzeichneten Stellen vorhanden  und im Notfall nutzbar. 

Das Verbandsmaterial und die Medikamente sind nur für den Notfall zu gebrauchen; es ist 

kein Selbstbedienungsladen für den täglichen Trainingsgebrauch.  Falls Medikamente oder  
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Verbandsmaterial aufgebraucht werden, ist eine entsprechende Notiz zu hinterlegen, damit 

für Nachschub gesorgt werden kann.  

 

5. Haftung  

• Die Nutzung der Infrastruktur  erfolgt auf eigenes Risiko.  

• Betreiber und Personal übernehmen keine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder den Verlust 

von Wertgegenständen.  

• Für Schäden, die durch unsachgemässe Nutzung entstehen, haften die Verursacher:innen.  

 

6. Sanktionen  

• Bei Verstössen gegen die Hausordnung können Personen von der Anlage verwiesen werden.  

• In schweren Fällen kann ein Platzverbot ausgesprochen oder Anzeige erstattet werden.  

• Bereits bezahlte Gebühren werden in solchen Fällen nicht zurückerstattet.  

 

7. Schlussbestimmungen  

• Diese Hausordnung tritt am 19.12.2025  in Kraft.  

• Änderungen bleiben der Betriebsleitung vorbehalten.  

• Mit dem Betreten der Anlage erkennen alle Personen diese Hausordnung an.  

 


